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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Sofern für das Plangebiet weder ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, ein 
Baugrundgutachten noch ein geotechnischer Bericht vorliegt, empfiehlt das LGRB auf 
Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten die Übernahme der folgenden geotech-
nischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von Lockergesteinen der Kiß-
legg-Subformation und Verwitterungs- und Umlagerungssedimenten. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung ) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben keine die o. a. Ausführungen 
ergänzenden Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau 
 
Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht berührt. 
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I. Raumordnung 
 

Das Landratsamt wird um sorgfältige Prüfung gebeten, ob angesichts des erheblichen 

Flächenumfangs eine Planung im beschleunigten Verfahren möglich ist. 

Auf die Flächenbegrenzung in § 13b BauGB wird hingewiesen. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die 

in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 

werden, mitzurechnen sind. 

 

 

 

 

 

II. Straßenwesen 
 

Das Regierungspräsidium - Abteilung Straßenwesen und Verkehr - erhebt keine 

grundsätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebauungsplan und zur Änderung 

des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich. 

 

Es sind die straßenrechtlichen Vorgaben des Straßengesetzes Baden-Württemberg 

(§ 22 StrG) für die L 324 zu beachten. 

 

 

Zum Entwurf: 

 

Äußere verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet liegt straßenrechtlich an der freien Strecke der L 324. 

In den vorliegenden Unterlagen wurden zur verkehrlichen Erschließung des Plange-

bietes keine detaillierten Angaben/Erläuterungen vorgefunden. 

Im Städtebaulichen Entwurf vom 26.10.2018 ist die verkehrliche Erschließung in-

nerörtlich über den Damooserweg, sowie eine mittelbare Anbindung über den Ge-

meindeweg Flst. Nr. 361/0 zur L 324 dargestellt. 

Das Plangebiet ist über die Ortsstraße „Damooserweg“ ausreichend verkehrlich er-

schlossen. Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes über die mittelba-

re Zufahrt/Gemeindeweg Flst.-Nr. 361/0 zur L 324 wird nicht zugelassen. Es ist durch 

geeignete Maßnahmen zu unterbinden, dass Verkehr aus dem Plangebiet über das 

Flurstück 361/0 der Landesstraße zufährt. 

Diese Maßnahmen sind in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
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Hinweis: 

 

Kosten für Immissionsschutz 

Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Flächen werden teilweise im Im-

missionsbereich der Landesstraße, insbesondere im Schalleinwirkungsbereich liegen. 

Das Gebiet ist damit durch die vorhandene Landesstraße vorbelastet. Es wird vor-

sorglich darauf hingewiesen, dass sich der Straßenbaulastträger deshalb an den Kos-

ten evtl. notwendig werdender aktiver oder passiver Schallschutzmaßnahmen oder 

auch anderer Immissionsschutzmaßnahmen nicht beteiligen kann. 

 

Überarbeitung des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Vogt wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf auf der Grundlage der 

vorstehenden Stellungnahme zu überarbeiten und Straßenbauverwaltung am weite-

ren Verfahren zu beteiligen. 

 

Weitere Bedenken und Anregungen behält sich die Straßenbauverwaltung vor. 

 

 

 

 

 

III. Naturschutz 
 

Die Beeinträchtigung der Biotope unterliegt zunächst der Beurteilung durch die untere 

Naturschutzbehörde. 

Dabei sind auch die darüber hinaus gehenden Belange des Moorschutzes zu berück-

sichtigen. 

 

 

 

 

 

IV. Gewässer und Boden 
 

Seitens des Referates 52 erfolgen keine Anregungen zu dem Vorhaben. 
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§ 1 a (2 u. 3) BauGB, § 202 BauGB, §§ 1, 2 u. 7 BBodSchG fordern einen sparsamen und scho-
nenden (fachgerechten) Umgang mit dem Boden sowie eine Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen der natürlichen Bodenfunktionen. Deshalb ist auf einen fachgerechten und schonenden Um-
gang mit dem Boden zu achten. 

Es wird empfohlen folgenden Text in die Satzung aufzunehmen: 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1a BauGB). Stellplätze 
und Zufahren auf privaten und öffentlichen Flächen sind nur in einer Ausführung mit wasser-
durchlässigen Belägen zulässig, sofern andere Belange nicht entgegenstehen. 

2. Hinweise 
Es wird empfohlen, folgende Hinweise aufzunehmen: 

Der Nachweis bzw. die Umsetzung des schonenden (fachgerechten) Umgangs mit dem Boden 
im Rahmen der Erschließungsarbeiten kann in der Regel durch ein Bodenschutz-
/managementkonzept erfolgen. Zur Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Boden 
werden die Begleitung der Bodenarbeiten und die Umsetzung des Konzepts durch eine boden-
kundliche Fachkraft empfohlen. 

Bodenaushub ist durch planerische Maßnahmen zu reduzieren. Überschüssiger Bodenaushub 
ist seiner Eignung entsprechend einer Verwertung zuzuführen. 

Bei der Bauausführung ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden zu 
achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“: 

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-
Bauen.pdf. 

Die DIN 19731 („Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“) und DIN 18915 („Vege-
tationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) sind bei der Bauausführung einzuhalten.  

Weitere Hinweise bezüglich des Bodens: 

Nach der Moorkarte Baden-Württemberg liegt im Plangebiet das „Niedermoor östl. von Vogt“ vor. 
Nach der Bodenschätzung liegen auf den Flurstücken 355 und 356 teilweise bis vorwiegend 
Moorböden vor. Moorböden sind nicht tragfähig. Bei der Planung und Ausführung von Bodenar-
beiten sind diese Böden besonders zu beachten. Moorboden ist ein schwieriger Baugrund. Zu-
satzkosten für Gründung, Auskofferung und Entsorgung des Moorbodens wären bei der 
Standortprüfung zu beachten. Organische Böden können zudem erhöhte Schwermetallgehalte 
aufweisen, was zu Einschränkungen in der Verwertung führen kann. Außerdem sind Moorböden 
aufgrund ihrer hohen Wertigkeit als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und/oder Standort für 
Naturnahe Vegetation und auch als CO2 – Speicher besonders schützenswert und Eingriffe 
(bspw. Abgrabung für Retention) sowie eine Überbauung solcher Flächen ist möglichst zu ver-
meiden.  

Im Bereich des Niedermoores steht nach Angaben des Baugrundgutachtens (HPC, Stand 
13.07.2018) das Grundwasser oberflächennah an und die Durchlässigkeitsbeiwerte kf sind sehr 
gering. Dies bedeutet, dass auf dieser Fläche keine Versickerung von Grundwasser möglich ist.  

Laut dem Baugrundachten von HPC (Stand 13.07.2017) neigen die vorliegenden „Auensedimen-
te“ unter Wassereinfluss und bei weicher Konsistenz zum Ausfließen. Sollte durch die Bebauung 
die Grundwasserstände verändert oder sogar gestaut werden, kann dies im Baugebiet zu Prob-
lemen führen. Auch sind laut HPC „Auensedimente mit wechselnder Ausbildung und Organik 
problematisch. Ein Komplettaustausch dieser Horizonte ist teuer und schwierig durchzuführen“. 
Ein großflächiger Bodenaustausch stellt einen massiven Eingriff in den Boden dar und sollte im 
Sinne des Bodenschutzes vermieden werden. 

Durch die Hanglage der Grundstücke im Plangebiet wird bei der geplanten Bebauung und Zuwe-
gung erheblich in Boden und Untergrund eingegriffen und erhebliche Erdbewegungen bzw. Ein-
schnitte in den Hang notwendig. Durch die Änderung des Reliefs und die Einschnitte kann es zu 
Hanginstabilitäten, Austritte von Hangwasser und erhöhter Erosion kommen. 
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(§ 1 Abs. 5 BauGB). 
Wegen der überragenden Bedeutung der Ressource Grundwasser als eine wesentliche Lebens-
grundlage sind Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beim Bauen zu vermeiden bzw. zu mini-
mieren. 
Bei der Beurteilung der Grundwasserstände ist der Schwankungsbereich des Grundwassers zu 
berücksichtigen. 
Erdaufschlüsse sind gem. § 43 WG dem Landratsamt – Untere Wasserbehörde- anzuzeigen. 
Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, 
Absenken und Umleiten von Grundwasser) notwendig werden, ist die nach den Umständen er-
forderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu vermeiden. 
Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grundsätzlich nicht zulässig. 
Um in kritischen Bereichen Schadensfällen vorzubeugen, ist zu prüfen, ob nicht auf Unterge-
schosse verzichtet werden kann. Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu 
liegen kommenden Baukörper wasserdicht und auftriebssicher herzustellen. 
Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine schädlichen auslaugbaren 
Beimischungen enthalten. 
3. Hinweise 

Wir bitten im Bebauungsplan folgende Hinweise mit aufzunehmen: 
Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 
8,9,10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für 
das Erlaubnisverfahren notwendigen Antragsunterlagen müssen nach § 86 Absatz 2 WG von 
einem hierzu befähigten Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt 
über die notwendigen Unterlagen ist bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich. Eine Erlaubnis 
für das Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 
Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser hat der Unternehmer gem.  
§ 49 Absatz 2 WHG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes unverzüglich anzuzei-
gen. Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen. 
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